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Neuraltherapie (SANTH)

Begleittext zum Fahigkeitsprogramm Neuraltherapie (SANTH)

Mit dem Entscheid, komplementarmedizinische Leistungen in die Grundversicherung zu integ-
rieren, war die FMH aufgerufen, mit den jeweiligen Fachgruppierungen entsprechende Qualifi-
kationen zu erarbeiten. Die Weiterbildungsordnung (WBO) bietet die Moglichkeit, bestimmte
Weiter- und Fortbildungen in einem Fahigkeitsausweis zu bestatigen. Dieser Ausweis wird
zusammen mit dem Facharzttitel gefihrt.

Die SANTH hat - bereits anlasslich ihrer Griindung 1986 - ein Ausbildungscurriculum mit Zerti-
fikatsabschluss erstellt. Zusammen mit der FMH wurde nun ein Curriculum flr einen Fahig-
keitsausweis erarbeitet.

Das Curriculum umfasst 165 Stunden. Nach einer Zwischen- und einer Abschlussprifung ist
die Voraussetzung fur den Fahigkeitsausweis erfilllt. Damit kann die Tarifposition Neuralthera-
pie im Grundleistungskatalog angewendet werden. Der Fahigkeitsausweis behélt seine Gltig-
keit, wenn eine Fortbildung von mindestens 30 Stunden in 3 Jahren ausgewiesen werden
kann.

Die Ubergangsbestimmung erlaubt es, die bisherigen Neuraltherapeuten entsprechend ihrer
Ausbildung und Erfahrung einzustufen, wobei Aspekte der Qualitéat der arztlichen Neuralthera-
pie aber auch der Besitzstandwahrung zu berlcksichtigen sind. Das Erfordernis des Facharzt-
titels bzw. der 5jahrigen Weiterbildung an von der FMH anerkannten Weiterbildungsstétten gilt
nicht fur Arztinnen und Arzte, welche das Arztdiplom vor 1996 erworben haben. Wer das Arzt-
diplom zwischen Anfang 1996 und Ende 1998 erworben hat, muss sich Uber eine 2jahrige
Weiterbildung geméss KVG bzw. Uber eine Krankenkassenzulassung ausweisen.

Die Ubergangsbestimmungen gelten fir alle Arztinnen und Arzte, welche ihre Weiterbildung
vor dem 31. Dezember 2001 zur Beurteilung einreichen. Mit dem Fahigkeitsausweis hat sich
die SANTH bei der FMH vertraglich verpflichtet, fir die Qualifikation der Inhaber des Fahig-
keitsausweises Neuraltherapie zu garantieren.

Die Unterlagen zum Fahigkeitsausweis konnen beim Sekretariat der Schweizerischen Arzte-
gesellschaft fir Neuraltherapie nach Huneke, SANTH, Elfenaustrasse 27, 3074 Muri bei Bern
(Tel. 031 952 57 03, Fax 031 952 57 05, E-Mail info@santh.ch oder
info@neuraltherapieschweiz.ch) angefordert werden.
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Neuraltherapie (SANTH)

Fahigkeitsprogramm Neuraltherapie (SANTH)

1. Aligemeines

1.1 Zielsetzung

Das Weiterbildungsprogramm vermittelt die grundlegenden Kenntnisse im Bereich der Neural-

therapie. Mit der Einrichtung dieses Weiterbildungsprogrammes zur Erlangung des Fahigkeits-

ausweises «Neuraltherapie» sollen folgende Ziele erreicht werden:

- Gewahrleistung einer qualitativ hochstehenden Weiter- und Fortbildung.

- Grundlage fir die Ausschreibung in der Offentlichkeit und gegeniiber Kollegen und Kolle-
ginnen.

- Grundlage zur Abrechnung der erbrachten Leistungen gegeniiber den Sozialversicherern.

1.2 Neuraltherapie

Voraussetzungen zur Ausubung der Neuraltherapie sind fundierte Kenntnisse der Anatomie,
Physiologie, Neuroanatomie und Neurophysiologie. Die Neuraltherapie ist eine ganzheitliche
Behandlungsmethode unter Verwendung von Lokalanésthetika (Procain/Lidocain, 0.5 bis 1%)
ohne jeglichen medikamenttsen Zusatz. Sie basiert auf kybernetischen Prinzipien und ist des-
halb eine Informations- und Regulationstherapie. Die Neuraltherapie kann deshalb auch zur
Diagnostik eingesetzt werden. Die Diagnostik beruht auf einer eingehenden Anamnese und
einer gezielten klinischen Untersuchung und wird ergdnzt durch verschiedenen Testverfahren
aus der regulativen Medizin. Die Neuraltherapie ist indiziert bei allen informativen, regulativen
und funktionellen Stdérungen des gesamten Organismus. Bei zerstdrten Funktionen und Struk-
turen ist sie unwirksam. Dort ist sie jedoch als adjuvante Therapie, z.B. zur Schmerzbekamp-
fung und Verbesserung der Lebensqualitat einzusetzen.

1.3  Anwendungen der Neuraltherapie
Lokale Behandlungen
Diese sind in der klinischen Medizin anerkannt und Ublich (Trigger-Point-Behandlung u.a.).

Segmentale Behandlungen
Diese erfolgen Uber die Segmentreflektorik (u.a. Head'sche Zonen). Entsprechende Therapien
sind in der klinischen Medizin gelaufig (Physikalische Medizin, Physiotherapie u.a.)

Behandlung Uber das Storfeld

Definition des Storfeldes: Das Stoérfeld ist ein Gewebebezirk, der erkrankt ist oder einmal er-
krankt war und der die Eigenschaft angenommen hat, tber die nachste Umgebung hinaus
einen Gewebebezirk oder ein Organ zur Erkrankung zu bringen oder die Ausheilung zu ver-
hindern. Das Storfeld ist somit eine im Grundsystem eingepragte, pathogene Information, wel-
che eine permanente Reizquelle darstellt.

Injektionen an periphere Nerven, Ganglien und an den sympathischen Grenzstrang
Die Indikationen entsprechen vielfach denjenigen der klinischen Medizin.

Intra- und perivasale Injektion
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2. Voraussetzungen fur den Erwerb des Fahigkeitsausweises
2.1 Eidgendssischer oder anerkannter auslandischer Facharzttitel.

2.2  Absolvierte Weiterbildung in Neuraltherapie.

3. Dauer, Gliederung und Inhalt der Weiterbildung

3.1 Dauer der Weiterbildung
Diese geht Uber einen Zeitraum von mindestens 2 Jahren und umfasst mindestens 165 Stun-
den.

3.2 Formen der Weiterbildung
Die Kenntnisse in Neuraltherapie konnen folgendermassen erworben werden:

3.2.1 Anden von der SANTH angebotenen oder anerkannten Weiterbildungskurse

3.2.2 An praktischen Injektionskursen unter Leitung von Instruktoren, die vom Vorstand an-
erkannt werden.

3.2.3 Anin- und auslandischen Kongressen.

3.2.4 Durch selbstandiges Studium in Zusammenarbeit mit einem Neuraltherapeuten mit
Fahigkeitsausweis als Mentor.

3.3 Inhalte der Weiterbildung fir Neuraltherapie
Siehe detailliertes Programm im Anhang

3.4 Evaluation

Fur die ordentliche Schlussevaluation ist der Vorstand der SANTH zustéandig. Sie findet mind-
lich und schriftlich statt. Eine Konsensbeurteilung wird angestrebt. Die Grundlage fur die
mundliche Prifung bilden drei zuvor eingereichte und vollstandig dokumentierte Fallbeschrei-
bungen.
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4.  Fortbildung: Nachweis einer periodischen Fortbildung

Die Fuhrung des Fahigkeitsausweises ist an den obligatorischen Nachweis einer periodischen
Fortbildung gebunden.

Dauer der Fortbildung fur die Erhaltung des Fahigkeitsausweises: 30 Stunden pro 3 Jahre.

Die SANTH erlasst die notwendigen Ausfihrungsbestimmungen.

5. Zustandigkeiten

5.1  Weiter- und Fortbildung
5.1.1 Zustandig fur die Weiter- und Fortbildung ist der Vorstand der SANTH

5.1.2 Aufgaben

Der Vorstand der SANTH st fur die Durchfihrung des Fahigkeitsprogramms zustandig. Er

nimmt insbesondere folgende Aufgaben wahr:

- Anerkennung der Weiter- und Fortbildungsstatten bzw. Kurse und Leiter gem. Ziffer 3.2.

- Regelung der Fortbildungsbestimmungen und der Rezertifizierung des Fahigkeitsausweises

- Er fahrt die Bewertung der Weiterbildung sowie die Prufungen durch und entscheidet tber
die Abgabe des Fahigkeitsausweises

5.2 Rekursregelung
Der Vorstand ernennt eine unabhangige Rekurskommission und legt deren Aufgaben fest.

5.3  Ausfihrungsbestimmungen

Der Vorstand ist fur den Erlass von Ausfiihrungsbestimmungen zum Féahigkeitsprogramm zu-
standig, insbesondere fiir die Festlegung der Gebihren fir den Erwerb des Fahigkeitsauswei-
ses.

6. Ubergangsbestimmungen

6.1 Zielsetzungen

Mit den vorliegenden Ubergangsbestimmungen sollen folgende Ziele erreicht werden: Die bis-
herigen Neuraltherapeuten sollen entsprechend ihrer Weiterbildung und Erfahrung eingestuft
werden. Aspekte der Besitzstandwahrung aber auch der Qualitat der arztlichen Neuraltherapie
sind dabei zu berticksichtigen.
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6.2 Grundsatz/Ablauf

Die Bewerber fir den Fahigkeitsausweis Neuraltherapie deklarieren ihren Weiterbildungsgang
und ihre Erfahrung auf dem Gebiet Neuraltherapie. Voraussetzung zur Erlangung des Fahig-
keitsausweises sind die Kenntnisse und Fertigkeiten der Neuraltherapie gemass «Weiterbil-
dungsprogramm Neuraltherapie» (s. Anhang). Diese werden vom Vorstand der SANTH bewer-
tet. Bewerber, welche die Voraussetzungen erfillen erhalten, den Fahigkeitsausweis. Bewer-
ber, welche die Voraussetzungen zur Erlangung des Fahigkeitsausweises nicht vollstandig
erfillen, erhalten keinen Fahigkeitsausweis. Sie haben jedoch die Moglichkeit, bis zum Ablauf
einer Ubergangsfrist von 3 Jahren die zum Erwerb des Fahigkeitsausweises fehlenden Ausbil-
dungsbelege beizubringen. Die Registerfihrung, Validierung der vorgelegten Deklaration ob-
liegt der SANTH.

6.3  Gultigkeit

Zu Ziffer 2 des Fahigkeitsprogramms gilt folgendes: Das Erfordernis des Facharzttitels bzw.
der 5jahrigen Weiterbildung an anerkannten Weiterbildungsstatten der FMH gilt nicht fir Arz-
tinnen und Arzte, welche das Arztdiplom vor 1996 erworben haben. Wer das Arztdiplom zwi-
schen Anfang 1996 und Ende 1998 erworben hat, muss sich Uber eine 2jahrige Weiterbildung
gemass KVG bzw. Uber eine Krankenkassenzulassung ausweisen.

6.4 Diese Ubergangsbestimmungen gelten fur alle Arztinnen und Arzte, welche ihre Wei-
terbildung vor dem 31. Dezember 2001 zur Beurteilung einreichen.

7. Revision

Auf Antrag oder spatestens 7 Jahre nach Inkrafttreten erfolgt an der Mitgliederversammlung
der SANTH eine Uberpriifung und eventuell eine Revision des Fahigkeitsprogrammes.

8. Inkrafttreten

Der Zentralvorstand der FMH hat das Fahigkeitsprogramm in Anwendung von Art. 54 der
WBO am 8. Juli 1999 verabschiedet und rickwirkend per 1. Juli 1999 in Kraft gesetzt (Vorbe-
haltlich einer allfalligen Urabstimmung, welche innert der zweimonatigen Einsprachefrist ver-
langt werden kann).

Revisionen: 13. Januar 2004
28. September 2006
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Anhang

(siehe Punkt 3. Gliederung und Inhalt der Weiterbildung)

Stufe |

1. Propadeutikkurs Komplementarmedizin (16 Stunden)

2. A-Kurs (16 Stunden)

- Voraussetzung: vorgangiger Besuch Propadeutik-Kurs UNION

2.1 Repetition Prop&adeutik
- Moderne Physik und Biologie (Ubersicht)

- Grundregulationssystem nach Pischinger / Heine Biokybernetik / Regelkreis nach Vester /

Wiener

- Anatomie und Physiologie des vegetativen Nervensystems

- Funktionelles Denken

2.2 Definition und Grundlagen

- Geschichte und Entwicklung der Neuraltherapie

- Wissenschaftliche Grundlagen der Neuraltherapie
- Lokaltherapie

- Segmenttherapie

- Segmentbegriff fir Therapie und Diagnostik

- Storfeld

- Sekundenphanomen nach Huneke

- Unterschied Neuraltherapie/Lokalanasthesie

2.3 Befunderhebung
- Anamnese

- Inspektion

- Palpation (s. Kurs)

2.4 Indikationen, Grenzen und Kontraindikationen

2.5 Materialkunde
- Spritzen und Kandlen

2.6 Neuraltherapeutika
- Lidocain

- Procain

- Allergietests

2.7 Injektionsarten (Ubersicht)
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2.8 Desinfektion

2.9 Zwischenfalle und Nebenwirkungen

2.10 Neuraltherapeutische Phanomene

2.11  Regulationsdiagnostik (Ubersicht)
2.11.1 Nicht apparativ
2.11.2 Apparativ

2.12 Injektionstechniken mit der 20er Kanile

2.13 Praktische Anwendungen mit der 20er Kantle

Kopfschmerzen/Migréane

Gesichtsneuralgien

Erkrankungen der Tonsillen (Behandlung von aussen)
Schilddrisenerkrankungen

Pulmonale Erkrankungen

Funktionelle Herzerkrankungen

Erkrankungen des Bewegungsapparates, z.B. Lumbago
Funktionelle Abdominalerkrankungen
Phantomschmerzen

Vegetative Dysregulation

2.14 Ubersicht tiber erganzende komplementarmedizinische Therapien

3.

B-Kurs (16 Stunden)

Voraussetzung: vorgangiger Besuch A-Kurs

3.1 Einleitung

Test zu Kurs A mit Selbstkontrolle
Fragen aus der Praxis
Zwischenfalle

Kurze Repetition A-Kurs

3.2 Das Storfeld

Definition

Suche nach Storfeldern

Die Tonsillen als haufiges Storfeld
Narben

Zahn-Kieferbereich (siehe 5.7)
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3.3 Injektionstechniken mit variabler Kantlenlange (20er, 60er, 80er)
3.3.1 Injektionen an Gelenke

- Kiefergelenke

- Wirbelsaulengelenke

- Das humeroscapulare Gelenk

- Sternoclaviculargelenk

- Acromioclaviculargelenk und Processus coracoideus
- Ellenbogengelenk

- Handgelenk

- Fingergelenke

- lliosacralgelenk (ISG)

- Huftgelenk (ventraler und lateraler Zugang)

- Kniegelenk

- Oberes und unteres Sprunggelenk

- Zehengelenke

3.3.2 Injektionen an Nerven
- Nerven des Kopfbereiches

- N. laryngeus

- N. phrenicus

- N. suprascapularis

- N. radialis, N. ulnaris, N. medianus } Plexus brachialis
- Nn. intercostales

- Ischiaswurzeln L4, L5, S1

- Epidurale Injektion

- Prasacrale Injektion (Pendl)
- Foramina sacralia

- N. cutaneus femoris lateralis
- N. obturatorius

- N. pudendus

- N. femoralis

- N. fibularis, N. tibialis

- Lumbaler Grenzstrang (theoretisch); postischialgische Durchblutungsstérung (n. Reischau-

er)

3.3.3  Gynakologischer und andrologischer Raum
- Suprapubischer Zugang

- Gynéakologischer Raum, vaginaler Zugang

- Andrologischer Raum, perinealer Zugang

- N. pudendus

3.3.4 Injektionen im Rachenbereich
- Tonsillen

- Tuba Eustachii

- Injektion an das Rachendach
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3.3.5 Zahn-Kieferbereich (Zahnkurs)
- Anatomie

- Physiologie

- Orthopantomographie

- Storfeldsuche

4.

Neuraltherapeutische Injektionstechniken | (8 Stunden)

Voraussetzung: vorgangiger Besuch A- und B-Kurs

4.1
4.2
43
4.4
45
4.6

4.7

5.

Grundlagen der Neuraltherapie, Repetition

Anatomie, Physiologie

Lokalanasthetika, Material

Injektionstechniken gemass Kurs A und B

Komplikationen, Massnahmen (Instruktion durch Anasthesisten)
Demonstrationen

Ubungen gegenseitig

Zahnkurs (8 Stunden)

Voraussetzung: vorgangiger Besuch A- und B-Kurs

51
5.2
5.3
5.4
55
5.6
5.6.1
5.6.2

5.6.3
5.6.4

Anatomie

Physiologie

Pathologie

Nomenklatur

Materialkunde (Amalgamproblematik)
Radiologie

Orthopantomographie (OPT)
Einzelaufnahme

Aufbiss-Aufnahme
Kiefergelenk
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5.7 Storfelder im Zahn-Kieferbereich

5.8 Testmoglichkeiten

6. OPT Auswerte- und Interpretations-Kurs (8 Stunden)
6.1 OPT Darstellung der Strukturen
6.2 Gefahren, Artefakte

6.3 Auswerten von OPT

7. Palpationskurs (8 Stunden)

Voraussetzung: vorgangiger Besuch A- und B-Kurs
7.1 Physiologische Grundlagen

7.2 Organprojektionen

7.3 Triggerpoints

7.4 Palpationstechniken

8. Zwischenprifung (1 Stunde)

Stufe ll
Voraussetzung: vorgangiger Besuch Kurse Stufe |

9. C-Kurs (16 Stunden)

Voraussetzung: bestandene Prifung Stufe |
9.1 Repetition Stufe |

9.2 Einleitung

9.3 Erfahrungen

9.4 Fragen

9.5 Zwischenfalle aus der Praxis (Erfahrungsaustausch)
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9.6 Injektionstechniken an vegetative Ganglien und an den Grenzstrang
- Ganglion supremum (Ggl. Cervicale superius) nach Orsoni, G6bel, Mertens

- Ganglion ciliare

- Ganglion pterigopalatinum

- Ganglion oticum

- Ganglion stellatum

- Ganglion coeliacum und Nn. splanchnici

- Lumbaler Grenzstrang

- Ganglion impar

9.7 Fehlermdglichkeiten, Komplikationen, Zwischenfélle und Reanimation
9.8 Theoretische Erdrterung zu Problemfallen
9.9 Forensisches, Standespolitik und Abrechnungsverfahren

10. Neuraltherapeutische Injektionstechniken Il (16 Stunden)

- Voraussetzung: vorgangig Besuch Kurse Stufe | und C-Kurs

- Vorstellung von zwei eigenen Patienten mit Anamnese sowie klinische und komplementér-
medizinische Unterlagen (Orthopantomographie erforderlich, nicht alter als 1 Jahr)

10.1 Anatomie, Physiologie

10.2 Behandlung gegenseitig (nur mit Indikationen)

10.3 Behandlung von Patienten durch ihre eigenen am Kurs teilnehmenden Arzte
10.4 Tiefe Injektionstechniken:

- Kopfganglien

- Ganglion Coeliacum

- Grenzstrang

- Epidurale Infiltration

- lliosakralgelenk u.a.m.
- an lumbale Nervenwurzeln

11. D-Kurs (16 Stunden)

Voraussetzung: vorgangig Besuch Kurse Stufe | und C-Kurs sowie vorgéngiger Besuch des
Kurses «Neuraltherapeutische Injektionstechniken I1»

111 Rekapitulation der A-, B- und C-Kurse

11.2 Spezielle Themen nach Voranmeldung und Umfragen
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11.3 Intensivseminar mit Patientenvorstellung

114 Ausgewahlte Fallvorstellungen durch am Kurs teilnehmende Arzte (jeder bringt
zwei dokumentierte Falle mit)

11.5 Problemfalle

11.6 Misserfolge

12. Kongress-Besuche (32 Stunden)
- Besuch von 2 SAGEM/UNION-Kongressen
- 1 auslandischer Kongress kann ersatzweise durch den Vorstand SANTH akzeptiert werden

13.  Prufung zur Erlangung des Zertifikates (4 Stunden)

13.1 Voraussetzungen

- Absolvierung Stufe |

- Absolvierung Stufe Il

- Vorherige Einreichung von drei dokumentierten Fallen aus der eigenen Praxis
- Besuch von 2 SAGEM/UNION-Kongressen

13.2 Frequenz
1 x jahrlich

13.3 Organisation
Vorstand SANTH

13.4 Prifungsstoff
Inhalt «Stufe | und Il», schriftlich, mindlich und praktisch

13.5 Prifungsdauer
4 Stunden

13.6 Beurteilung des Prufungsresultates
Vorstand und gewahlte Experten

13.7 Rekursmaoglichkeiten
Rekurskommission der SANTH

Total 165 Stunden

Bern, 14.05.2010/pb
Fahigkeitsausweise/Neuraltherapie/fa_neuraltherapie_d.doc

SIWF | ISFM | siwf@fmh.ch | www.siwf.ch 13/13


http://www.siwf.ch/

	Neuraltherapie (SANTH)
	Fähigkeitsprogramm vom 1. Juli 1999
	(letzte Revision: 28. September 2006)
	Begleittext zum Fähigkeitsprogramm Neuraltherapie (SANTH)
	Fähigkeitsprogramm Neuraltherapie (SANTH)
	1. Allgemeines
	2. Voraussetzungen für den Erwerb des Fähigkeitsausweises
	3. Dauer, Gliederung und Inhalt der Weiterbildung
	4. Fortbildung: Nachweis einer periodischen Fortbildung
	5. Zuständigkeiten
	6. Übergangsbestimmungen
	7. Revision
	8. Inkrafttreten
	Anhang
	Stufe I
	1. Propädeutikkurs Komplementärmedizin (16 Stunden)
	2. A-Kurs (16 Stunden)
	3. B-Kurs (16 Stunden)
	4. Neuraltherapeutische Injektionstechniken I (8 Stunden)
	5. Zahnkurs (8 Stunden)
	6. OPT Auswerte- und Interpretations-Kurs (8 Stunden)
	7. Palpationskurs (8 Stunden)
	8. Zwischenprüfung (1 Stunde)
	Stufe II
	9. C-Kurs (16 Stunden)
	10. Neuraltherapeutische Injektionstechniken II (16 Stunden)
	11. D-Kurs (16 Stunden)
	12. Kongress-Besuche (32 Stunden)
	13. Prüfung zur Erlangung des Zertifikates (4 Stunden)




